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Ausgangsfall

K kauft von Elektrowarengeschäft V ein Fitnessarmband für 20 EUR. Auf der Gerätever-
packung ist folgender Aufdruck sichtbar: „Alle Fitnessaktivitäten im Blick – App und
Nutzerkonto notwendig, kostenfreier Download unter …“. In dem Fitnessarmband sind
Sensoren verbaut, deren Werte gespeichert werden, jedoch nur über die App sichtbar gemacht
werden können. Die Nutzung der App setzt die Anmeldung bei einem von Hersteller X
betriebenen Server voraus, was über die App möglich ist. K hat die App installiert und nutzt
das Armband begeistert.

Sieben Monate nach dem Kauf des Armbandes bei V schaltet X den Server ab und stellt den
Dienst ein. Fortan kann man sich mit der App nicht mehr anmelden und K die Daten aus
seinem Armband nicht mehr auslesen.

Nun verlangt K von V Rückzahlung des Kaufpreises und Rücknahme des Armbandes. Zu Recht?

Fallvariante

S ist Schreiner und kauft für sein Unternehmen bei dem Maschinenhandel M eine Fräse zur
Holzverarbeitung für 20.000 EUR, mit der dreidimensionale Formen hergestellt werden
können. Der Betrieb der Fräse erfordert komplexe Steuerungsdaten, die von einem zentralen
Server abgerufen werden müssen. Dafür ist in der Fräse eine Internetschnittstelle verbaut,
über die die Steuerungsdaten an die Fräse von einem festgelegten Server gesendet werden
müssen. Dieser Server wird von dem Hersteller Y betrieben. Ohne diese Steuerungsdaten
kann die Fräse nicht betrieben werden. In der Leistungsbeschreibung, die dem Kaufvertrag
zwischen S und M zugrunde liegt, werden diese Spezifikationen entsprechend obiger Be-
schreibung aufgeführt. Es wird zudem zugesichert, dass die Steuerungsdaten mindestens
sechs Monate nach der Lieferung von Y bereitgestellt werden. Anschließend richte sich die
weitere Bereitstellung der Steuerungsdaten ausschließlich nach einer gesonderten Verein-
barung zwischen dem Käufer (S) und Y.

Sieben Monate nach Lieferung der Maschine an S schaltet Y den Server ab und stellt keine
Steuerungsdaten mehr für den Betrieb der Maschinen bereit. Fortan kann man die Fräse nicht
mehr in Betrieb nehmen.

Nun verlangt S von M Rückzahlung des Kaufpreises und Rücknahme der Maschine. Zu Recht?

& LÖSUNG

Hinweis: Seit dem 1.1.2022 gelten durch die Umsetzung der Warenkaufrichtlinie (Richtlinie [EU] 2019/
771 des Europäischen Parlaments und des Rates v. 20.5.2019 über bestimmte vertragsrechtliche
Aspekte des Warenkaufs) die Neuregelungen zum kaufrechtlichen Mangelbegriff einschließlich der
ergänzenden Anforderungen an Waren mit digitalen Elementen. Diese besonderen Regelungen gelten
jedoch nur beim Kauf von einem Unternehmer als Verkäufer durch einen Verbraucher als Käufer. Damit
bleibt im allgemeinen Kaufrecht (außerhalb des Verbrauchsgüterkaufs, dh insbesondere im B2B-Bereich)
vieles gleich, insbesondere die Möglichkeit der negativen Beschaffenheitsvereinbarung, (vgl. dazu Lorenz
NJW 2021, 2065 [2066]). Die Umsetzung der Digitale-Inhalte-Richtlinie (Richtlinie [EU] 2019/770 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 20.5.2019 über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der
Bereitstellung digitaler Inhalte und digitaler Dienstleistungen) erfolgte durch die Neuregelung in §§ 327,

* Der Verfasser ist Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht und Recht der Digitalisierung und Innovation an der Universität
Bielefeld. Der vorliegende Fall ist Teil der Fallsammlung Werner/Werner/Schrader, Fälle für Anfänger im Bürgerlichen Recht,
14. Aufl. 2022, Fall 19. Ergänzend zu allen dortigen Fällen (und auch dem vorliegenden) können Gliederungen und Personen-
skizzen online abgerufen werden unter https://rsw.beck.de/zeitschriften/ja/lehrbuch-plus/downloads-werner-werner-schrader.
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